
 
 

 

 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Änderung der Förderrichtlinie für Investitionen in Schwimmbädern im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 
 
Sachverhalt: 
 
Es wird vorgeschlagen, die Anzahl der Anträge zu reduzieren, um eine noch ausgewogenere 
Verteilung der Zuwendungen zu erreichen. Dafür sollte die Anzahl der Anträge je Kommune auf 
höchstens eine Maßnahme innerhalb von drei Haushaltsjahren beschränkt werden. 
 
Die Lesefassung ist beigefügt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Verwaltungshandreichung Förderrichtlinie für Investitionen in Schwimmbädern im 
Landkreis Rotenburg (Wümme) wird zum 01. Januar 2025 wie folgt geändert: 
 
Im Abschnitt 4 Antragsberechtigung wird folgender Satz angepasst: 
 
Es kann je Kommune höchstens eine Maßnahme innerhalb von drei Haushaltsjahren 
gefördert werden. 
 

 
 
 
Prietz 
 

 

Besch l ussvor lage  
Schul- und Kulturamt  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/0816 

Status:         öffentlich 

Datum:     01.11.2024 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

12.11.2024 Ausschuss für Sport und Kultur 

05.12.2024 Kreisausschuss 

19.12.2024 Kreistag 
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